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27. März 2024 

Medienmitteilung - Beschlussfassung über einen Rahmenkredit für die Sanierung und Erneue-

rung der Gemeindestrassen in Tuggen 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Gemeinde Tuggen hat zur Ausarbeitung einer Entscheidungsgrundlage für die Vorlage eines Rah-
menkredites «Strassen» und eines Rahmenbauprogrammes die Erstellung von Voruntersuchungen 
und einer Vorstudie zur Betrachtung der gemeindlichen Strassen veranlasst. Die Ergebnisse hierzu 
liegen vor und bilden die Entscheidungsgrundlage für den Rahmenkredit «Strassen». 
 
Die Zielsetzung für einen Rahmenkredit «Strassen» ist die Schaffung eines Rahmenbauprogramms 
mit einem Rahmenbudget für die kommenden 15 Jahre (2025 bis 2040).Mit dem Strassenbaurahmen-
programm wird eine zeitlich gestaffelte Projektreihenfolge auf Grundlage des baulichen Zustandes, als 
auch der geplanten Siedlungsentwicklungsmassnahmen betrachtet und das Strassenbaurahmen-
budget für die kommenden 15 Jahre benannt. Mit dem geplantem Strassenbaurahmenprogramm kann 
eine kontinuierliche Projektbearbeitung, Budgetplanung als auch ein kontinuierlicher Strassenunterhalt 
respektive -zustand sichergestellt werden. 
 
Betrachtet werden im Hinblick auf die örtliche Zuordnung die Teilgebiete Dorf, Buchberg und Industrie. 
 

 
 
Mit der Erstellung des Rahmenbauprogramms erfolgt die Ausarbeitung eines Massnahmenkataloges 
und Rahmenterminprogramms sowie die anschliessende Einzelprojektplanung und Realisierung der 
jeweiligen Massnahmen. Durch das Strassenbaurahmenprogramm wird eine bedarfsorientierte Um-
setzung der erforderlichen Strassenbaumassnahmen geschaffen. Der Finanzbedarf bis zum Jahr 
2040 und somit die Rahmenkreditsumme beträgt insgesamt rund CHF 5.6 Mio.  
(rund CHF 370’000.00 p.a.). 
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Die Urnenabstimmung zum Rahmenkredit «Strassen» ist für den Frühsommer 2024 vorgesehen. Mit 
dem Start der Planungen soll ab dem 3. Quartal 2024 begonnen werden. Der Realisierungshorizont 
erstreckt sich ab 2025 über die kommenden 15 Jahre bis 2040. 
 
In der Bevölkerungsinformation vom 29. Januar 2024 war der Ausbau der Mühlenenstrasse noch Be-
standteil des Rahmenkredites Strassen. Da die Mühlenenstrasse jedoch nicht nur saniert, sondern 
vorgesehen ist, dass diese ausgebaut werden soll, entschied der Gemeinderat, dass die Mühlenen-
strasse nicht in den Rahmenkredit passt. Es soll deshalb separat darüber abgestimmt werden, damit 
sich die Bevölkerung von Tuggen explizit zur Ausbaufrage äussern kann. Ein entsprechendes Ge-
schäft für den Ausbau der Mühlenenstrasse wird somit inskünftig noch folgen. 
 
Kostenzusammenstellung Rahmenkredit Strassen 
 
Vorbemerkungen 
Die Investitionen des Rahmenkredits Strassen für die Gemeindestrassen sind für den Zeitraum von 
2025–2040 geplant. Die Investitionskosten für die Jahre 2025–2040 belaufen sich im Schnitt auf ca. 
CHF 370’000.00 pro Jahr. Die jährlichen Abschreibungen auf den Buchwert werden durch die lau-
fende Rechnung getragen. 
 
Kostenzusammenstellung Strassenbaurahmenprogramm 
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Folgekostenberechnung 
 

 
 
Die Folgekosten steigern sich bis zum Investitionsende im Jahr 2039 auf CHF 223’205. 
 
* Nutzungsdauer 25 Jahre entsprechen 4% lineare Abschreibung gemäss Anhang II der Finanzhaushaltsverord-

nung für die Bezirke und Gemeinden. 

 

Terminplan 
9. Juni 2024   Urnenabstimmung 
3. Quartal 2024  Start Planungsphase 
Ab 2025   Start Realisierungsphase 
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